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Muster-Betriebsvereinbarung: Digitalisierung

Zwischen der … (Name des Arbeitgebers), vertreten durch die Geschäftsleitung …, 
und dem Betriebsrat der … (Name des Arbeitgebers), vertreten durch die/den Betriebsratsvorsitzende/-n …, 
wird die folgende Betriebsvereinbarung zum Thema Digitalisierung geschlossen:

Präambel
Arbeitgeber und Betriebsrat sind sich darüber einig, dass sich die Technisierung und Digitalisierung in der Arbeitswelt nicht aufhalten lassen. Diese Betriebsvereinbarung soll den damit verbundenen Fortschritt so mitarbeiterschonend wie möglich gestalten.

§ 1 Gegenstand
Mit der Betriebsvereinbarung werden die 
· Einführung, Nutzung und Änderung technischer sowie biometrischer Systeme und die damit einhergehende Datenverarbeitung,
· der Einsatz von Robotern oder
· anderer digitaler Systeme
in der heutigen Arbeitswelt geregelt.

§ 2 Geltungsbereich 
Die Betriebsvereinbarung gilt für alle Beschäftigten des Unternehmens und für alle technischen Systeme, die zum Einsatz kommen. Dabei ist unerheblich, an welchem Ort sich die Systeme befinden.

§ 3 Mitbestimmung
Der Arbeitgeber hat den Betriebsrat vor dem Einsatz eines jeden technischen Systems, das geeignet ist, die Mitarbeiter zu überwachen, umfassend zu beteiligen und dessen Zustimmung einzuholen.

Dies dient in erster Linie dem Persönlichkeitsschutz eines jeden Arbeitnehmers im Betrieb, und zwar 

· als vorbeugender Schutz gegen unzulässige Eingriffe in das Persönlichkeitsrecht,
· als Mitbeurteilungsrecht des Betriebsrats bei der Festlegung der Grenze zwischen zulässiger und unzulässiger Kontrolle sowie
· als Mitgestaltungsrecht bei der Abfassung bzw. Formulierung von Ordnungsregeln zur Einführung und Anwendung von technischen Kontrolleinrichtungen.

Zu diesem Zweck hat der Arbeitgeber den Betriebsrat nach § 80 Abs. 2 Satz 1 Betriebsverfassungsgesetz rechtzeitig und umfassend zu unterrichten.

§ 4 Informationspflicht
Auch die Beschäftigten sind über die Funktionsweise der Systeme und die damit verbundenen Datenverarbeitungen umfassend zu informieren.

Der Betriebsrat und der Datenschutzbeauftragte müssen jeder Änderung oder Erweiterung des Systems vorab zustimmen. 

§ 5 Datenschutz
Der Arbeitgeber stellt sicher, dass sämtliche datenschutzrechtlichen Vorgaben wie Bundesdatenschutzgesetz, Datenschutz-Grundverordnung etc. stets und überall von

· allen Führungskräften,
· Arbeitnehmern sowie
· externen Stellen

eingehalten und auch durch den Einsatz digitaler Systeme nicht gefährdet werden. 

§ 6 Arbeitsschutz
Der Arbeitgeber stellt sicher, dass die Arbeitsschutzrechte der Arbeitnehmer, hier insbesondere

· Ruhezeiten,
· das Recht auf informationelle Selbstbestimmung und
· das Arbeitszeitgesetz,
durch den Einsatz der digitalen Systeme nicht gefährdet werden.

§ 7 Rechte des Betriebsrats
Der Betriebsrat hat das Recht, jederzeit die Einhaltung der Regelungen dieser Betriebsvereinbarung zu überprüfen.

§ 8 Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Betriebsvereinbarung unwirksam sein oder werden, wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dieser Vereinbarung nicht berührt.
Die Parteien werden in diesem Fall unverzüglich Verhandlungen aufnehmen, um die unwirksame Bestimmung durch eine wirksame zu ersetzen.

§ 9 Inkrafttreten und Kündigung
Die Betriebsvereinbarung tritt mit ihrer Unterzeichnung am … in Kraft. Sie gilt auf unbestimmte Zeit. 
Die Betriebsvereinbarung kann jederzeit von beiden Parteien schriftlich mit einer Frist von 3 Monaten gekündigt werden.
Ihre Bestimmungen gelten nach einer schriftlichen Kündigung bis zum Abschluss einer neuen Betriebsvereinbarung zu diesem Thema fort. Nach Eingang der Kündigung sind unverzüglich Verhandlungen über eine neue Vereinbarung aufzunehmen.

Ort, Datum, Unterschriften





